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Diese aktuellen Entwicklungen konnten im Zuge der Bearbeitung nur noch sehr eingeschränkt 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist nachfolgend der Bearbeitungsstand der Inhalte 
zu den einzelnen Kapiteln angegeben. 
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2 Begriffsdefinitionen und aktueller Ausbaustand 
Stand: Dezember 2024 

2.1 Begriffsverständnis in den Bundesländern 
Als Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte ist in einem ersten Schritt der Begriff 
„Repowering“ zu betrachten. Im Allgemeinen wird unter Repowering der Ersatz älterer Wind
energieanlagen (WEA) durch leistungsstärkere und effizientere Neuanlagen verstanden, wel
che das Winddargebot am Standort besser nutzen. In aller Regel wird dabei die Gesamtzahl 
der WEA reduziert, zugleich aber die von den Rotoren überstrichene Fläche, die Gesamtnenn
leistung und in der Folge die Stromerzeugung am WEA-Standort deutlich erhöht.  
Für die weitere Konkretisierung des Begriffs wurde zunächst eine Recherche hinsichtlich des 
Begriffsverständnisses in vorhandenen Gesetzen (bspw. Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG)), Erlassen und sonstigen Dokumenten sowie der Literatur (bundesweite Definitionen, 
Länderleitfäden, Fachartikel, BWE-Positionen etc.) durchgeführt (vgl. Anhang).  
Auf europäischer Ebene wird der Begriff „Repowering“ in der Richtlinie zur Förderung der Nut
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Richtlinie (EU) 2018/2001 vom 13.06.2024 
(RED)) definiert als „die Modernisierung von Kraftwerken, die erneuerbare Energie erzeugen, 
einschließlich des vollständigen oder teilweisen Austauschs von Anlagen oder Betriebssyste
men und -geräten zum Ausgleich von Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz“ (Art. 2 Nr. 
10 RED).  
In einer früheren Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (§ 30 EEG 2012; Stand 
17.08.2012) wurde ein sog. Repowering-Bonus eingeführt, also eine zusätzliche Vergütung, 
die Repowering-Anlagen definiert als WEA erhalten, welche in ihrem Landkreis oder einem an 
diesen angrenzenden Landkreis eine oder mehrere bestehende Anlagen endgültig ersetzen. 
Für eine daran angeknüpfte Erhöhung der Anfangsvergütung wurde festgelegt, dass  

„1. die ersetzten Anlagen vor dem 1. Januar 2002 in Betrieb genommen worden sind, 
2. für die ersetzten Anlagen dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch nach den Vergü

tungsbestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der für die jeweilige An
lage maßgeblichen Fassung besteht, 

3. die installierte Leistung der Repowering-Anlage mindestens das Zweifache der ersetz
ten Anlagen beträgt und 

4. die Anzahl der Repowering-Anlagen die Anzahl der ersetzten Anlagen nicht übersteigt“ 
(§ 30 Abs. 1 EEG 2012). 

Insofern ging das EEG in Bezug auf den Begriff des Repowerings auch auf eine Leistungs
steigerung sowie die Anzahl der Anlagen ein. Zudem wurde im Hinblick auf den räumlichen 
Bezug festgelegt, dass die Repowering-Anlagen im selben oder angrenzenden Landkreis wie 
die zu ersetzenden Altanlagen stehen müssen. Ferner wurden zeitliche Vorgaben an die Um
setzung der Repowering-Maßnahme festgelegt, bei welcher der Ersatz durch die leistungs
stärkere Anlage in einem Zeitraum von einem Jahr vor der endgültigen Stilllegung bzw. maxi
mal 6 Monate danach zu erfolgen hatte (§ 30 Abs. 2 EEG 2012). Die Definition des Begriffs 
„Repowering“ wurde im Zuge der Novellierung des EEG als entbehrlich angesehen, weil der 
Repowering-Bonus aufgrund der Technologieentwicklung als „unverhältnismäßige Förderung“ 
entfallen war (IMAG Sachsen-Anhalt Repowering 2018: 7). 
Mit Bezug zur weiteren Recherche zu Begriffsdefinitionen in der Literatur sowie den Vorgaben 
und Regelungen der Länder ist festzustellen, dass der Begriff „Repowering“ in Deutschland, 
bedingt durch je unterschiedliche Regelungszusammenhänge, zwar uneinheitlich definiert 
wird, gemeinhin aber den Abbau alter Anlagen und die Neuerrichtung modernerer, effizienterer 
Anlagen bezeichnet (vgl. bspw. (SMUV 2011: 27; MWW LSA 2014: 28; ITN 2015: 20; LEP 
NRW 2016: 108; MELUND 2020). So charakterisiert das Land Baden-Württemberg 
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Repowering bspw. als den “Ersatz älterer Anlagen durch moderne leistungsstärkere Wind
energieanlagen (Repowering)“(Windenergieerlass BW 2012: 23). Im Bayerischen Windener
gieerlass 2016 findet sich folgende Definition: „Repowering bezeichnet den Ersatz älterer, leis
tungsschwächerer WEA durch moderne, leistungsstarke Anlagen“ (BayWEE 2016: 13). Häufig 
geht das Verständnis von Modernisierung mit einer reduzierten Anlagenanzahl einher (NLT 
2014: 34; HMWEVL 2015: 13; WFBB 2021). Hervorzuheben ist die Definition im Landesent
wicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 Abs. 16 (b) LEntwG LSA (2015), hier für die 
Regionalplanung. Dort wird, ähnlich wie im EEG 2012, ein Bezug zum räumlichen und zeitli
chen Verhältnis zwischen Alt- und Neuanlage hergestellt, indem besagt wird, dass die Altan
lagen frühestens 5 Jahre vor und spätestens bei Inbetriebnahme von Neuanlagen abgebaut 
sein müssen. Die Neuanlagen müssen weiterhin in demselben Landkreis oder derselben kreis
freien Stadt liegen, um als Repowering besagter Altanlagen zu gelten. Zur Effizienz der Neu
anlagen werden keine Angaben gemacht, es heißt nur, dass Repowering-Neuanlagen min
destens zwei Altanlagen mit räumlichem Bezug oder eine Altanlage außerhalb eines Vorrangs- 
oder Eignungsgebietes in Sachsen-Anhalt ersetzen müssen. In Schleswig-Holstein bedeutet 
„…Repowering die Ersetzung kleinerer, älterer WEA durch größere, leistungsstärkere WEA. 
Da bei gleichbleibender oder sogar höherer Stromerzeugungsleistung die Gesamtanzahl der 
WEA in der Regel deutlich verringert werden kann, soll mit einer Vorgabe in den Raumord
nungsplänen, im Gegenzug für die Genehmigung eines Repowering-Vorhabens an anderer 
Stelle Altanlagen abzubauen, eine stärkere Konzentration der WEA erreicht werden. Gleich
zeitig können (verstreut liegende) Altanlagen von ungünstigen Standorten entfernt und damit 
Planfehler der Vergangenheit behoben werden.“ (MILI SH 2020a: 63). 
Die räumliche Allokation eines Repowering-Vorhabens spielt eine große Rolle im Hinblick auf 
Planung und Zulassung der WEA sowie die Akzeptanz vor Ort. In einem Positionspapier vom 
März 2021 ersucht der BWE daher eine Differenzierung zwischen standorterhaltendem und 
standortverlagerndem Repowering (BWE  2021: 9). Demnach gilt ein Repowering als stand
orterhaltend, sofern nach dem Rückbau der Altanlagen die Errichtung moderner Anlagen auf 
der ursprünglichen Standortfläche oder in einer Distanz von bis zu maximal dem dreifachen 
des Rotordurchmessers durchgeführt wird. Das standortverlagernde Repowering ist lediglich 
an den Abbau von Altanlagen gebunden, eine räumliche Gebundenheit bestehen nicht. Agatz 
(2020: 83 ff.) dagegen unterteilt Repowering in drei auf die Lokalität bezogene Kategorien: 
Zum einen das Repowering an Standorten fernab der Altanlagen, was sie auch als „Einsam
meln“ von Streuanlagen bezeichnet, und zum anderen Repowering am selben Standort, wel
ches nochmal in Repowering in bzw. außerhalb von Konzentrationszonen unterteilt wird. Im 
Hinblick auf den planungs- und genehmigungsrechtlichen Ansatz ist diese Unterscheidung 
sinnvoll, da sich die drei Standorttypen insoweit unterscheiden können (vgl. Anhang 1).  
Im Ergebnis lassen sich die folgenden Kriterien identifizieren, anhand derer der Begriff des 
Repowerings regelmäßig konkretisiert und definiert wird: 

• räumliche Aspekte (räumlicher Bereich, in dem Altanlagen zu ersetzen sind), 

• zeitliche Aspekte (zeitliche Vorgaben, innerhalb derer der Ersatz der Altanlagen erfol
gen muss), 

• Vorgaben zur Leistungssteigerung (Ersatz muss mit einer Leistungssteigerung verbun
den sein), 

• Vorgaben zur Anzahl (Ersatz muss mit einer Reduzierung der Anlagenanzahl einher
gehen). 
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2.2 Einführung der sog. Delta-Prüfung 
Dass es wesentliche Änderungen in den Repowering-Verfahren geben wird, gilt auch hinsicht
lich des Inkrafttretens und der Verlängerung der „Verordnung zur Festlegung eines Rahmens 
für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien“ (EU-NotfallVO), für die 
Umsetzung der EU-NotfallVO am 22.3.2023 v.a.in § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) und schließlich für die Änderungsrichtlinie EU 2023/2413 zur Erneuerbare-Ener
gien-Richtlinie (Renewable Energy Directive – RED), die am 31.10.2023 im Amtsblatt der Eu
ropäischen Union veröffentlicht wurde.  
So wurde zunächst die Regelung in § 45c Abs. 2 BNatSchG eingeführt, die für die artenschutz
rechtliche Prüfung von Repoweringvorhaben Erleichterungen bringen sollte. Demnach müs
sen die Auswirkungen der zu ersetzenden Bestands-WEA bei der artenschutzrechtlichen Prü
fung als Vorbelastung berücksichtigt werden. 
Hierzu erläutert § 45c Abs. 2 Satz 3 BNatSchG: 
„Dabei sind insbesondere folgende Umstände einzubeziehen: 

1.  die Anzahl, die Höhe, die Rotorfläche, der Rotordurchgang und die planungsrechtliche Zu
ordnung der Bestandsanlagen, 

2.  die Lage der Brutplätze kollisionsgefährdeter Arten, 

3.  die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes zum Zeitpunkt der Genehmigung und 

4.  die durchgeführten Schutzmaßnahmen. 

Soweit die Auswirkungen der Neuanlagen unter Berücksichtigung der gebotenen, fachlich an
erkannten Schutzmaßnahmen geringer als oder gleich sind wie die der Bestandsanlagen, ist 
davon auszugehen, dass die Signifikanzschwelle in der Regel nicht überschritten ist, es sei 
denn, der Standort liegt in einem Natura 2000-Gebiet mit kollisionsgefährdeten oder störungs
empfindlichen Vogel- oder Fledermausarten.“  
Hiermit wird das Prinzip der sog. Delta-Prüfung beschrieben und es werden einerseits Kriterien 
aufgelistet, die bei der Berücksichtigung der Vorbelastung in Frage kommen, andererseits wird 
die Bewertung der einzelnen Kriterien der Gutachterin/dem Gutachter bzw. der Antragstelle
rin/dem Antragsteller überlassen. Die Signifikanzschwelle bildet den Maßstab für die Beurtei
lung, ob ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt oder nicht (siehe auch BfN & KNE 2020; 
Brand et al. 2020; Frank & Rolshoven 2020; Dietz et al. 2024). 
Zwischenzeitlich wurden durch die EU-Notfall-VO bzw. die Regelungen im WindBG weiter rei
chende Erleichterungen in Bezug auf die Zulassung von WEA getroffen, die sich auch auf die 
Zulassung von Repoweringvorhaben auswirken. Denn werden die Errichtung und der Betrieb 
oder die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer WEA in einem zum 
Zeitpunkt der Genehmigungserteilung ausgewiesenen Windenergiegebiet nach § 2 WindBG 
beantragt, ist nach § 6 Abs.1 WindBG im Genehmigungsverfahren ohnehin nur noch eine mo
difizierte artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. Innerhalb von Windenergiegebieten, 
die nach § 2 WindBG ausgewiesen sind, werden danach auch für Repoweringvorhaben keine 
Kartierungen durch den Vorhabenträger benötigt. Die Regelung des § 45c Abs.2 BNatSchG 
findet sich in ähnlicher Form in Art.5 Abs.3 der EU-Notfall-VO. Demnach beschränken sich die 
Vorprüfung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und/oder die UVP auf die potenziellen 
erheblichen Auswirkungen der Änderung oder Erweiterung im Vergleich zum ursprünglichen 
Projekt (Delta-Prüfung). 
Schließlich greift die RED die „vergleichende Prüfung“ für die Genehmigungsverfahren inner
halb von Beschleunigungsgebieten auf. Denn gemäß Art.16c Abs.2 RED sind sowohl das 
Screening gemäß Art.16a Abs.4 RED als auch – soweit dies erforderlich ist – die UVP für 
Repoweringvorhaben auf eine „vergleichende Prüfung“ beschränkt und es sind lediglich die 
potenziellen Auswirkungen näher zu betrachten, die aus der Änderung im Vergleich zur ur
sprünglichen WEA resultieren (Delta-Prüfung). In Hinblick auf das besondere Artenschutzrecht 
entspricht die Regelung damit zwar der Sache nach dem geltenden § 45c Abs.2 BNatSchG, 
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es bleibt allerdings fraglich, ob sich der weite Begriff des Repowerings des § 45c Abs.1 
BNatSchG noch mit dem Repoweringbegriff der RED deckt. Denn die RED formuliert „das 
Repowering von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie am selben Standort“. 
Somit sehen wir einerseits eine Auseinandersetzung über den Umgang mit Repoweringvorha
ben im BImSchG und im BNatSchG. Wir sehen aber auch, dass durch die EU-Regelungen 
und deren zu erwartende Umsetzung in nationales Recht die Auslegung des Repoweringbe
griffs, die Ausgestaltung der Delta-Prüfung sowie auch Genehmigungsregelungen und -fristen 
weiteren Änderungen unterworfen sein werden.  

2.3 Kriterien für die Bildung von Fallkonstellationen 
Um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen eines Repowering-Vorhabens klarer zu fas
sen, ist es erforderlich, die verschiedenen Fallkonstellationen, die unter den allgemeinen Be
griff des Repowering fallen, aufzubereiten. Dabei sind verschiedene, nachfolgend aufgeführte 
Aspekte zu berücksichtigen, die in den unterschiedlichen Zusammensetzungen zu verschie
denen Fallkonstellationen führen können. 
Räumlich: 

• Ersatz einer einzelnen WEA am gleichen Standort  

• Ersatz eines Windparks am gleichen Standort 

• Erweiterung des Standortes 

• Ersatz einer einzelnen WEA oder einer Vielzahl an WEA an einem anderen Standort 
(innerhalb der Kommune, des Landkreises, der Planungsregion) 

- räumlich verteilt 
- räumlich gebündelt 

• Ersatz eines Windparks an einem anderen Standort (innerhalb der Kommune, des 
Landkreises, der Planungsregion) 

Technisch: 
• Veränderung der WEA-Anzahl 

• Veränderung der WEA-Dimensionen (Rotordurchmesser, Gesamthöhe, unterer Rotor
durchgang) 

• technische Leistungssteigerung bei gleichen / geänderten Dimensionen  
Zeitlich: 

• Ersatz im zeitlichen Anschluss an den Rückbau 

• Ersatz zeitlich entkoppelt vom Rückbau 
Planungsrechtlich: 

• Ersatz innerhalb regionalplanerischer oder gemeindlicher Planfestlegungen (Vorrang
gebiete mit Ausschlusswirkung oder Eignungsgebiete in Regionalplänen oder Kon
zentrationszonen in Flächennutzungsplänen (Ausschlussplanung i.S. von § 35 Abs. 3 
BauGB) 

• Ersatz innerhalb regionalplanerischer oder gemeindlicher Planfestlegung ohne Aus
schlusswirkung (Vorranggebiet, Vorranggebiet für Repowering, Sondergebiet Wind) 

• Ersatz außerhalb regionalplanerischer Planfestlegung 
Die Vielfalt der zu betrachtenden Aspekte sowie die sich daraus ergebenden verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten machen deutlich, dass eine einheitliche Definition des Begriffs 
Repowering – wie oben schon erwähnt – nicht zielführend ist. Um im Sinne der Zielsetzung 
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des F+E-Vorhabens positive und negative Auswirkungen des Repowerings von WEA auf Na
tur und Landschaft darzustellen und aufzuzeigen und in einem weiteren Schritt ggf. genehmi
gungsrechtliche Erleichterungen für Repowering-Vorhaben aufzeigen zu können, ist daher 
eine differenziertere Betrachtung erforderlich bzw. werden ausgewählte Konstellationen be
schrieben und betrachtet. 
Mit Blick auf die genannten Kriterien und eine sinnvolle Zusammenfassung dieser, werden 
folgende Fallkonstellationen für die weitere Betrachtung vorgeschlagen. Eine technische Leis
tungssteigerung (Erhöhung der WEA, größerer Rotordurchmesser, Verringerung der WEA-
Anzahl) sowie der vorherige bzw. gleichzeitige Abbau von Altanlagen wird dabei als Grundge
danke des Repowerings immer vorausgesetzt. 
Standorterhaltend (innerhalb fünffacher Gesamthöhe; Ersatzneubau) 
1. Ersatz einer oder mehrerer WEA am gleichen Standort (gemäß § 45c BNatSchG beträgt 

dabei der Abstand zwischen der Bestands-WEA und der neuen WEA höchstens das Fünf
fache der Gesamthöhe der neuen WEA)   

Standorterweiterung 
2. Erweiterung eines Standortes einer einzelnen WEA, mehrerer WEA oder eines Windparks 

durch Zubau weiterer WEA 
Standortverlagernd (außerhalb fünffacher Gesamthöhe; Neubau an einem anderen Stand
ort) 
3. Ersatz einer einzelnen WEA an einem anderen Standort (innerhalb der Kommune, des 

Landkreises, der Planungsregion) 
4. Ersatz mehrerer WEA/ eines Windparks an verschiedenen, anderen Standorten (innerhalb 

der Kommune, des Landkreises, der Planungsregion) 
5. Ersatz mehrerer WEA / eines Windparks an einem Standort gebündelt (innerhalb der Kom

mune, des Landkreises, der Planungsregion) 
Für die Fallkonstellationen von eins bis fünf können sich jeweils die folgenden vier weiteren 
Ausdifferenzierungen ergeben: 

- innerhalb regionalplanerischer oder gemeindlicher Planfestlegung und innerhalb natur
schutzfachlich bedeutsamer Bereiche 

- innerhalb regionalplanerischer oder gemeindlicher Planfestlegung und außerhalb na
turschutzfachlich bedeutsamer Bereiche 

- außerhalb regionalplanerischer oder gemeindlicher Planfestlegung und innerhalb na
turschutzfachlich bedeutsamer Bereiche 

- außerhalb regionalplanerischer oder gemeindlicher Planfestlegung und außerhalb na
turschutzfachlich bedeutsamer Bereiche 
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3 Übersicht über die fachlichen und gesetzlichen Grundlagen der 
Bundesländer zum Repowering 

Stand: Juli 2023 
Im Folgenden werden die bundeslandspezifischen Regelungen aufgeführt. In diesem Rahmen 
wurden u.a. die bereits vorliegenden Auswertungen länderspezifischer Leitfäden aus dem 
F+E-Vorhaben „Vögel und Windenergienutzung: Best Practice-Beispiele und planerische An
sätze zur Konfliktlösung“ genutzt. 
Es wurde jeweils ausgewertet, welche unterschiedlichen planungs- und raumordnungsrechtli
chen Kategorien (Vorbehaltsgebiete, Vorranggebiete, Eignungsgebiete, Konzentrationszone 
auf Flächennutzungsplan (FNP)-Ebene) in den Bundesländern zur Geltung kommen.  
Ein Fokus lag darauf, auszuwerten, ob und wenn ja, in welchen Bundesländern bereits plane
rische und naturschutzfachliche Vorgaben und Informationen vorliegen, so z. B. eine natur
schutzfachliche Datengrundlage oder Vorgaben zur artenschutzrechtlichen Bewertung von 
Repowering-Standorten. 
Bei Durchsicht der relevanten Unterlagen der Bundesländer wurden die Vorgehensweisen aus 
Naturschutzsicht eingeordnet, wie z. B.: 

• Umgang mit Altstandorten, die nicht mehr in bestehenden Eignungsgebieten etc. lie
gen, 

• Repowering, welches nicht am selben Standort stattfindet,  

• Ausweisung von speziellen Vorranggebieten für Repowering inkl. Fragen des Biotop- 
und Gebietsschutzes, 

• spezielle Berücksichtigung von Artenschutzvorgaben beim Repowering,  

• planerische Neuordnung der Standorte in der Praxis – „Aufräumen der Landschaft“ 
zum Schutz des Landschaftsbildes. 

Eine systematische Darstellung verschiedener Fallkonstellationen findet sich in Kap. 2.3. 

Es wurden vor allem übergeordnete Aspekte beachtet, wie:  

○ Vorgaben zum Artenschutz 

○ Vorgaben aus der Raumordnung (auf der Ebene des Bundeslandes oder untergeord
neter Regionalräume) 

○ Landschaftsbild und Kompensationsermittlung bzw. Bemessung der Ersatzzahlungen 
Darüber hinaus wurde darauf geachtet, ob in den Regelungen der Länder bereits Besonder
heiten im Genehmigungs- und Planungsprozess für Repowering-Anlagen im Vergleich zu 
Nicht-Repowering-Anlagen verankert sind.  
Zu klären ist, ob überhaupt und ggf. in welcher Form auf Bundes- oder Landesebene für ein 
Repowering-Vorhaben andere oder zusätzliche gesetzliche Vorgaben gelten als für ein „Nicht-
Repowering-Vorhaben“. 
Anmerkung 
Die Übersicht über die Länder wurde anhand der Recherche in 2021 und der Durchführung 
der ersten drei Workshops (29. September 2021, 10. und 11. November 2021) erstellt. Ände
rungen, welche sich bis Juli 2023 bzw. durch die Novellierung des BNatSchG (Juli 2022) er
geben haben, werden am Ende jedes Bundesland-Kapitels kurz beschrieben.  
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3.1 Baden-Württemberg 
Seit 09. Mai 2019 ist der Windenergieerlass von Baden-Württemberg (Windenergieerlass BW 
2012: 1) außer Kraft getreten. Ein neues Internetportal soll insbesondere Projektierer und Pla
nungsträger, aber auch Genehmigungsbehörden über die aktuellen Anforderungen, die Wind
kraftprojekte in Baden-Württemberg erfüllen müssen, informieren (Gewerbeaufsicht Baden-
Württemberg 2021). In den dort aufgeführten „Hinweispapieren“ und „Handlungsempfehlun
gen“ wird jedoch nicht auf das Thema Repowering eingegangen und keine Regelungen zur 
Genehmigung von Repowering-Vorhaben aufgeführt. 
In Bezug auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben im Umgang mit WEA wird im „Hinweispapier 
zur Untersuchung von Fledermäusen“ lediglich in Bezug auf die Methode der automatischen 
Dauererfassungen angegeben, dass im Falle von Repowering-Vorhaben das Aktivitätsmoni
toring im Regelfall an bestehenden WEA durchzuführen ist (LUBW 2014: 18). 
Die planungsrechtlichen Grundlagen für WEA werden über den Landesentwicklungsplan 
(LEP) Baden-Württemberg geregelt (WM BW 2002). Über Repowering finden sich hier jedoch 
keine Aussagen. Es wurden keine speziellen Vorranggebiete für Repowering-Vorhaben aus
gewiesen. Zum Umgang mit der Kompensation von Ersatzzahlungen in Bezug auf das Land
schaftsbild im Fall von Repowering wurden keine Angaben gemacht.  
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.2 Bayern 
Im Bayerischen Windenergieerlass von 2016 werden keine speziellen Aussagen oder Rege
lungen zur Genehmigung von Repowering-Vorhaben getroffen (BayWEE 2016). Bayern macht 
jedoch als erstes Land von der Länderöffnungsklausel (§ 249 Abs. 3 BauGB) Gebrauch und 
beschränkt damit die bauplanungsrechtliche Privilegierung für Windenergie im Außenbereich 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (StMI Bayern 2017: 2). Demnach gilt hier die sog. „10H-Rege
lung“, wonach ein Mindestabstand vom zehnfachen der Höhe der WEA zu Wohngebäuden in 
Gebieten mit Bebauungsplänen, innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile und im Gel
tungsbereich von Satzungen nach § 34 BauGB, einzuhalten ist. Im Bayerischen Windenergie
erlass (2016) wird zu dieser Abstandsbestimmung nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) 
lediglich angegeben, dass diese grundsätzlich auch bei Repowering-Vorhaben einzuhalten ist. 
Artenschutzrechtliche Vorgaben werden im Rahmen der Arbeitshilfen des LfU lediglich für Fle
dermäuse getroffen(LfU 2017: 9). Aktivitätserfassungen sollen demnach an der bereits beste
henden Gondel der Altanlage als Voruntersuchung durchgeführt werden. Daraus kann der 
Betriebsalgorithmus für die folgende ggf. größere WEA abgeleitet werden.  
Die Ausweisung von Vorranggebieten wird gem. LEP Bayern (Bayer. Staatsregierung 2013: 
68) über Regionalpläne gesteuert. In Ergänzung können dort auch Vorbehalts- und Aus
schlussgebiete sowie sog. „weiße Flächen“ (unbeplante Gebiete) festgelegt werden (Bayer. 
Staatsregierung 2013: 69). Für Repowering sieht das Landesentwicklungsprogramm keine 
speziellen Vorranggebiete vor.  
Die zu leistenden Ersatzzahlungen in Bezug auf Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
durch Repowering-Anlagen werden im Bayerischen Windenergieerlass (2016) deutlich unter
schieden (BayWEE 2016: 1655): bei unter 10% Erhöhung der bisherigen Anlagenhöhe wird 
keine Kompensationspflicht ausgelöst. Beträgt die Höhenabweichung der neuen WEA mehr 
als 10%, liegt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vor. Für die Ersatzzahlung wird 
lediglich die hinzukommende Erhöhung der WEA zugrunde gelegt. Wird eine WEA in einem 
ausgewiesenen Vorranggebiet für WEA im Zuge des Repowerings erneuert, halbiert sich die 
errechnete Ersatzzahlung. Dies schafft den Anreiz, die WEA in bestimmten Gebieten zu kon
zentrieren. 
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Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.3 Berlin 
Für das Land Berlin liegen keine Informationen zum Repowering von Windenergieanlagen vor. 
Im Flächennutzungsplan wurden keine Flächen für die Windenergienutzung ausgewiesen. Im 
Einzelfall muss eine Prüfung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver
fahrens erfolgen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 2015: 150). 

3.4 Brandenburg 
Die fünf Regionalen Planungsgemeinschaften des Landes Brandenburg haben gemäß der 
Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR 
2019) zur Aufgabe, die Windenergienutzung im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung 
der Regionalpläne zu steuern. Hierzu werden Eignungsgebiete für die Windenergienutzung in 
den Regionalplänen ausgewiesen.  
Sowohl die Neuerrichtung als auch das Repowering bestehender WEA ist außerhalb von Eig
nungsgebieten ausgeschlossen (vgl. RP Lausitz-Spreewald 2015: 11; GL Berlin-Brandenburg 
2019: 785). Für WEA außerhalb von Eignungsgebieten besteht Bestandschutz für die gesamte 
Betriebsdauer, der die Möglichkeit des Repowerings an diesen Standorten jedoch nicht bein
haltet. 
Im Landesentwicklungsplan wird die Möglichkeit der Ausweisung von Eignungsgebieten für 
Repowering nicht ausdrücklich benannt. Die Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald sah in 
dem 2020 durch das OVG Berlin-Brandenburg für ungültig erklärten Regionalplan explizit von 
der Ausweisung spezieller Vorranggebiete für Repowering ab, um eine Nutzerprivilegierung 
zu vermeiden (RP Lausitz-Spreewald 2015: 12). Es bestünde insofern eine raumplanerische 
Gleichbehandlung von Neu- und Repowering-Vorhaben. Weder Landesentwicklungsplan 
noch Regionalpläne bzw. Entwürfe erwähnen die Möglichkeit des Repowerings an anderen 
Standorten, eine räumliche Komponente des Repowering-Begriffs wird nicht definiert. Wind
energieanlagen außerhalb von Eignungsgebieten wurden jedoch bei der Ausweisung der Flä
chen berücksichtigt und ein grundsätzliches „Repowering-Interesse“ für bereits bestehende 
WEA unterstellt (RP Lausitz-Spreewald 2015: 16). 
Im Genehmigungsverfahren bilden verschiedene Leitfäden und Handlungsempfehlungen die 
Grundlage für einen landesweit einheitlichen Bewertungsmaßstab im Bezug auf natur- und 
artenschutzfachliche Aspekte (vgl. MLUL 2010, 2018b; c; d). So definiert das Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) in den zuletzt 2018 aktualisierten 
Anhängen zum Windkrafterlass tierökologische Abstandskriterien sowie Untersuchungsanfor
derungen für Avifauna und die Artengruppe der Fledermäuse. Für Repowering-Vorhaben wer
den hier keine abweichenden Anforderungen beschrieben. 
Grundsätzlich soll durch eine umfassende Ausnutzung der Eignungsgebiete der Eingriff in das 
Orts- und Landschaftsbild optimiert werden (RP Lausitz-Spreewald 2015: 11). Bei der Fest
setzung der Ersatzzahlungen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch WEA kann 
der Rückbau bestehender WEA, für die keine Rückbauverpflichtung besteht, anerkannt wer
den. Die Höhe der festzusetzenden Ersatzzahlungen bemisst sich an der Höhendifferenz der 
neuen und alten WEA (MLUL 2018a: 1). 
Anmerkung 
In dem aktuellen Erlass (MLUK Brandenburg (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Kli
maschutz des Landes Brandenburg) 2023) wird der § 45c BNatSchG in mehreren Kapiteln 
übernommen und weiter erläutert. Es gelten somit in Brandenburg ab sofort die Definitionen 
des Repowerings nach BNatSchG; auf die Ankündigung eines Leitfadens zur Erläuterung der 
artenschutzfachlichen Vorgehensweise wird verwiesen (Stand Juli 2023).  
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3.5 Bremen 
Für das Land Bremen liegen keine Informationen zum Repowering vor. Es besteht jedoch ein 
Flächennutzungsplan, in dem Vorranggebiete ausgewiesen werden. In dem dazugehörigen 
Anhang wird lediglich auf die Erforderlichkeit von Kompensationsmaßnahmen beim 
Repowering bestimmter Bestandanlagen hingewiesen (SUBV 2014). 

3.6 Hamburg 
Die Stadt Hamburg hat keine Vorgaben zum Repowering. Eignungsgebiete für Windenergie
anlagen sind im Flächennutzungsplan enthalten. 

3.7 Hessen 
Das hessische Verfahrenshandbuch zum Vollzug des BImSchG gibt bzgl. des Genehmigungs-
verfahrens von Repowering-Vorhaben vor, dass trotz einer Änderung der vorhandenen An
lage(n) in der Regel eine Neugenehmigung nach § 4 BImSchG erforderlich ist, da meist ein 
Wechsel des WEA-Typs sowie eine Standortverschiebung erfolgt, die eine erneute Prüfung 
der Auswirkungen des Vorhabens erfordert (HMUKLV 2018: 72).  
Der Runderlass zur Verwaltungsvorschrift Naturschutz/ Windenergie (HMKULV/HMWEVW 
2020) geht in Bezug auf die artenschutzrechtliche Beurteilung weiter ins Detail. Die Signifi
kanzschwelle zur Beurteilung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos bei Repowering-Vor
haben wird aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch WEA sowohl für Vögel als auch für 
Fledermäuse höher angesetzt als in nicht durch WEA-Nutzung geprägten Räumen. Um eine 
deutliche Änderung der Lebensunterschiede bei vorkommenden Vogelarten handele es sich 
beispielsweise nicht, wenn das Konfliktrisiko je einzelner WEA bzw. in der Gesamtheit des 
Windparks sinkt. Dies sei beim Repowering meist der Fall, da aufgrund modernerer, höherer 
Neuanlagen der Platzbedarf abnähme und der Abstand der Rotorspitze zum Boden zunähme 
sowie die Anzahl der kollisionsträchtigen WEA sinken würde (HMKULV/HMWEVW 2020: 22). 
Bei der Signifikanzbewertung des Tötungsrisikos für Fledermäuse im Rahmen des 
Repowerings ist zu berücksichtigen, welche Arten betroffen sind und wie sich das Risiko ge
genüber der Vorbelastung in der Ist-Situation verändert (HMKULV/HMWEVW 2020: 46). Auf 
ein Gondelmonitoring kann verzichtet werden, wenn über die Daten der Altanlagen das signi
fikant erhöhte Tötungsrisiko abgeschätzt werden kann. Eine Habitatpotenzialanalyse der ggf. 
neu beanspruchten Flächen ist in jedem Fall notwendig. 
Verfahrenserleichterungen in Bezug auf die Genehmigung von Repowering-Vorhaben werden 
für Hessen im LEP beschrieben. Für die Ausweisung von „Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie“ werden grundsätzlich mittlere Mindestwindgeschwindigkeiten von 5,75 m/s in 
140 m Höhe gefordert (HMWEVW 2017: 82). Zur Unterstützung des Repowerings sind jedoch 
bestehende Standorte in das regionalplanerische Konzept mit einzubeziehen, auch wenn 
diese niedrigere Mindestwindgeschwindigkeiten (5,5 m/s in 140 m Höhe) aufweisen. Bei be
stehenden, kleineren Vorranggebieten kann die geforderte Anlagenzahl von drei auch auf we
niger WEA pro Vorranggebiet reduziert werden (HMWEVW 2017: 87). Die Einbeziehung der 
bereits bestehenden WEA-Standorte in das regionalplanerische Konzept wird mit der Akzep
tanz der Altanlagen durch die Bevölkerung, der Entlastung des Landschaftsbildes sowie der 
höheren Strombereitstellung bei der Reduzierung der Anlagenzahl begründet. 
Zu der Höhe der zu leistenden Ersatzzahlungen im Rahmen eines Repowerings werden im 
Runderlass keine Angaben gemacht (HMKULV/HMWEVW 2020). 
Anmerkung 
Mit dem aktuellen „Gemeinsamen Erlass - Neuregelungen zur Beschleunigung des Windener
gieausbaus“ (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz (HMUKLV) & Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
(HMWEVW) 2023) wird bereits auf die EU NotfallVO sowie das WindBG eingegangen und 
festgestellt, dass § 6 Absatz 1 Satz 1 WindBG auch das Repowering umfasst. Folglich wird 
dort in Kapitel 3 C auf die Unterschiede in Repowering-Projekten innerhalb bzw. außerhalb 
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von „Windenergie-Gebieten“ eingegangen. In beiden Fällen wird darauf hingewiesen, dass die 
sog. „Delta-Prüfung“ (Betrachtung der Auswirkungen der Altanlage in Relation zum 
Repowering-Vorhaben) im Rahmen des § 45c BNatSchG durchzuführen ist (Stand Juli 2023). 

3.8 Mecklenburg-Vorpommern 
Die vier Planungsverbände des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Region Rostock, West
mecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern) weisen im Rahmen der Regi
onalen Raumentwicklungsprogramme Eignungsgebiete für die Windenergienutzung aus. Hier
bei ist ein Repowering planerisch zu berücksichtigen (MEIL 2016: 74). 
Die Planungsverbände haben teils abweichende Regelungen zum Umgang mit WEA-Stand
orten außerhalb bestehender Eignungsgebiete getroffen. In der Region Rostock ist das 
Repowering an Altstandorten wie auch die Neuerrichtung von Windenergieanlagen außerhalb 
von Eignungsgebieten in der Regel unzulässig (Planungsverband Region Rostock 2020: 2). 
Ausnahmen hiervon gelten für WEA, die überwiegend der eigenen Stromversorgung des Be
treibers oder der Erforschung und Erprobung der Windenergietechnik dienen und wenn be
sondere Standortanforderungen dies begründen. 
Demgegenüber sah der Regionale Planungsverband Westmecklenburg (2018: 2) vor, den Ge
meinden über eine planerische Öffnungsklausel zu ermöglichen, auch Flächen außerhalb der 
festgelegten Windeignungsgebiete für die Windenergienutzung über einen Flächennutzungs
plan bauleitplanerisch zu sichern. So wäre das Repowering von Altanlagen auf Flächen, die 
im vorherigen Regionalen Raumentwicklungsprogramm noch als Eignungsgebiete („Altge
biete“) ausgewiesen waren, umsetzbar. Am 10. Juni 2020 beschloss der Planungsverband 
jedoch die ersatzlose Streichung der Öffnungsklausel. Der Regionale Planungsverband Vor
pommern (2018: 4) sieht aktuell noch eine planerische Öffnungsklausel im Entwurf des regio
nalen Raumentwicklungsprogramms vor. Daraus kann abgeleitet werden, dass hier ein 
Repowering räumlich als Ersatz einer WEA am gleichen Standort verstanden wird.  
Artenschutzrechtliche Fragen zur Beurteilung von Windenergievorhaben beantwortet das Lan
desamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG MV) in zwei Arbeits- und Beurteilungs
hilfen zu windkraftsensiblen Vogel- bzw. Fledermausarten (LUNG MV 2016a; b). Für 
Repowering-Vorhaben ergeben sich keine von Neuerrichtungen abweichenden Untersu
chungserfordernisse für die gelisteten Vogelarten.  
Die Arbeitshilfe „Fledermäuse“ unterscheidet nach WEA-Planungen innerhalb und außerhalb 
bedeutender Fledermauslebensräume. Während bei Ersteren für Repowering-Vorhaben 
grundsätzlich Fledermaus-Erfassungen im selben Umfang notwendig sind, kann im zweiten 
Fall unter bestimmten Voraussetzungen ein abweichender Verfahrensablauf erfolgen. Bei ei
nem Repowering kann ein Höhenmonitoring bereits vor Errichtung an einer ähnlichen WEA 
(ähnliche Bemaßung und Strukturausprägung am Standort) durchgeführt werden. Sind keine 
vergleichbaren WEA im Umfeld des geplanten Repowerings vorhanden, so erfolgt – wie im 
ersten Fall - ein nachgeschaltetes Höhenmonitoring in den ersten beiden Betriebsjahren 
(LUNG MV 2016a: 24). 
In der Arbeitshilfe wird klargestellt, dass auch bei in der Regel höheren WEA bei Repowering-
Vorhaben nicht pauschal von einem geringeren Kollisionsrisiko für Fledermäuse ausgegangen 
werden kann (LUNG MV 2016a: 11).  
Die Kompensationsregelungen bei Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sehen vor, dass 
die Kompensation für zurückgebaute WEA bei dem Kompensationsumfang der neu zu errich
tenden WEA angerechnet werden kann (LUNG MV 2006: 22). Erhöht sich die Bauhöhe um 
weniger als 10 % wird keine erneute Kompensationsermittlung durchgeführt, wenn sich die 
Bauart nicht wesentlich ändert und keine Kennzeichnung als Luftfahrthindernis erforderlich 
wird (LUNG MV 2006: 23). 
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Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor. 

3.9 Niedersachsen 
In Niedersachsen wird die Windenergienutzung auf verschiedenen Ebenen gesteuert. Über
geordnet geben das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) und das Nie
dersächsische Raumordnungsgesetz (NROG) vor, dass für die Nutzung von Windenergie ge
eignete Standorte zu sichern sind und auch unter der Berücksichtigung der Möglichkeit des 
Repowerings Vorranggebiete und Eignungsgebiete in den Regionalen Raumordnungspro
grammen, also auf kommunaler Ebene festzulegen sind (LROP NDS 2017; NROG 2020). 
Diese Vorgehensweise wird im Windenergieerlass verankert und zum Teil konkretisiert 
(NMUEK 2016b). Die zuvor gültige Arbeitshilfe (NLT 2014) enthält zahlreiche Informationen 
zum Repowering-Begriff, zum Artenschutz und zum Landschaftsbild, diese wurde jedoch 
durch den Erlass von 2016 vollständig ersetzt.  
Für bestehende WEA außerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten, deren Repowering nicht 
raumverträglich ist, können als Ersatz spezielle Vorrang- oder Eignungsgebiete ausschließlich 
für Repowering in geeigneteren Gebieten auf regionaler Ebene ausgewiesen werden (NMUEK 
2016b; LROP NDS 2017). Gemäß des Windenergieerlasses (NMUEK 2016b) ist in diesem 
Zusammenhang eine Überprüfung der Raumordnungskonzepte insbesondere in Bezug auf 
vorhandene Höhenbegrenzungen geknüpft. Außerdem ist für diese Gebiete der Abbau von 
Altanlagen in einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem Träger der Regionalplanung, 
den Standortgemeinden, den Grundeigentümern und den Rechteinhabern der Altanlagen nä
her festzulegen. Allgemein gilt, dass für die Zulässigkeit der Errichtung der Repowering-WEA 
die Sicherstellung des Rückbaus der Altanlagen nachzuweisen ist (NMUEK 2016b; LROP 
NDS 2017). Gemäß des Windenergieerlasses (NMUEK 2016b) ist in diesem Zusammenhang 
eine Überprüfung der Raumordnungskonzepte insbesondere in Bezug auf vorhandene Hö
henbegrenzungen geknüpft. Außerdem ist für diese Gebiete der Abbau von Altanlagen in ei
nem raumordnerischen Vertrag zwischen dem Träger der Regionalplanung, den Standortge
meinden, den Grundeigentümern und den Rechteinhabern der Altanlagen näher festzulegen. 
Allgemein gilt, dass für die Zulässigkeit der Errichtung der Repowering-Anlagen die Sicherstel
lung des Rückbaus der Altanlagen nachzuweisen ist (NMUEK 2016b). 
Artenschutzrechtliche Fragen zur Beurteilung von Windenergievorhaben beantwortet das MU 
NDS in der Anlage 2 zum Windenergieerlass (NMUEK 2016a). Dort wird formuliert, dass ein 
Repowering auch in Schutzgebieten (VSG und Natura 2000) und Regelabständen zu Schutz
gebieten möglich ist, wenn dadurch die Erhaltungs- und Schutzziele nicht beeinträchtigt wer
den. Dies ist durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zu ermitteln. Für Repowering-Vorhaben 
ergeben sich keine von Neuerrichtungen abweichenden Untersuchungserfordernisse. Gemäß 
des Erlasses von 2016 handelt es sich beim Repowering in Niedersachsen um eine genehmi
gungspflichtige Neuerrichtung, selbst wenn sie am selben Standort erfolgen soll (NMUEK 
2016b).  
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023  keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.10 Nordrhein-Westfalen 
Die planungsrechtlichen Grundlagen für Windkraftanlagen werden über den Landesentwick
lungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) geregelt (LEP NRW 2016). Die aktuell gültige 
Fassung von 2016 wurde durch die „Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungs
plan“ in 2019 überarbeitet (MULNV 2019). Demnach sollen Vorranggebiete für Windenergie 
und sogenannte „Konzentrationszonen“ außerhalb von Vorranggebieten in den Flächennut
zungsplänen festgelegt werden. Dabei ist es ausdrücklich gewünscht, dass Repowering-WEA 
räumlich zusammengefasst bzw. neu geordnet werden. Um die im LEP formulierten positiven 
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Aspekte des Repowerings zu nutzen, sollen auf kommunaler Ebene Repowering Konzepte 
entwickelt werden, die das Repowering planungsrechtlich absichern (LEP NRW 2016). 
Gemäß Windenergieerlass (Ministerialblatt NRW 2018) gelten für das Repowering die glei
chen planungsrechtlichen Anforderungen wie für die Neuerrichtung. So ist das Repowering 
außerhalb der festgelegten Vorranggebiete und Konzentrationszonen in der Regel nicht mög
lich. Daher ist vorgesehen, dass dem Repowering innerhalb der entsprechenden Gebiete ge
nügend Fläche zur Verfügung gestellt wird. Es können im Rahmen der Flächennutzungspläne 
spezielle Gebiete ausgewiesen werden die ausschließlich für das Repowering vorgesehen 
sind. Die dafür abzubauenden WEA können auch außerhalb des Gemeindegebietes liegen 
(Ministerialblatt NRW 2018). 
Artenschutzrechtliche Fragen zur Beurteilung von Windenergievorhaben beantwortet das 
MULNV mit einem „Leitfaden für Arten- und Habitatschutz“ (MULNV & LNUV 2017). Dieser 
sieht vor, dass auch beim Repowering eine artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP, Stufe I) 
durchzuführen ist. Ergeben sich aus dieser keine neuen, zu erwartende Konflikte, kann auf die 
vertiefende Einzelfallprüfung (ASP, Stufe II) und die damit verbundenen Erfassungen verzich
tet werden. Eine pauschale Reduzierung der Untersuchungsanforderungen ist aber nicht mög
lich. Hinsichtlich der Erfassung der Fledermäuse kann eine automatische Erfassung an den 
bestehenden WEA ggf. die Anzahl der am Boden einzusetzenden Erfassungen reduzieren. 
Repowering ist auch in Natura 2000-Gebieten und Regelabständen möglich, wenn dadurch 
die Erhaltungs- und Schutzziele nicht beeinträchtigt werden. Sofern ein Natura 2000-Gebiet 
dem Schutz von WEA-empfindlichen Fledermausarten oder WEA-empfindlichen europäischen 
Vogelarten dient, ist in der Regel eine Pufferzone von 300 m zu den Natura 2000-Gebieten 
einzuhalten. Im Einzelfall kann in Abhängigkeit vom Schutzzweck und den Erhaltungszielen 
des Gebiets ein niedriger oder höherer Abstandswert festgesetzt werden, was im Rahmen der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) zu klären ist (MULNV & LNUV 2017). 
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.11 Rheinland-Pfalz 
Die Voraussetzungen für ein Repowering bzw. eine Art Begriffsdefinition wird im LEP Rhein-
land-Pfalz angegeben (MDI 2017: 12). Zulässig ist ein Repowering, wenn es an den bereits 
vorhandenen Standorten umgesetzt wird und die dort zu ersetzenden Altanlagen mehr als 10 
Jahre in Betrieb sind. Die Neuanlagen haben die planungsrechtlich gesicherten Altanlagen am 
Standort um mind. 25% (bzgl. der Anzahl) zu reduzieren sowie die Leistung um mind. das 
Zweifache zu steigern. Begründet wird die Standortwahl damit, dass die Akzeptanz der Bevöl
kerung an den vorhandenen Standorten bereits hoch und die optische Belastung niedrig ist. 
Auch ein frühzeitiger Rückbau der Altanlagen ist gem. LEP zu fördern. Verfahrenserleichte
rungen werden hierbei durch die Zulässigkeit von Unterschreitungen der Mindestabstände zu 
Wohngebieten sowie der Mindestanzahl der WEA ermöglicht. Spezielle Vorranggebiete für 
Repowering werden im LEP nicht ausgewiesen. 
Artenschutzrechtliche Beurteilungsvorgaben werden im Erlass zum Natur- und Artenschutz 
genannt (MUEEF RLP 2020: 2). Beim Repowering stellen die Altanlagen Ausgangspunkt und 
Ist-Situation der Signifikanzprüfung dar. Weitere Untersuchungen werden nur verlangt, wenn 
eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos gegenüber dem Weiterbetrieb der vorhandenen 
WEA zu erwarten ist. Begründet wird diese Beurteilung damit, dass ein Repowering meist mit 
einer Erhöhung der Anlagenhöhe sowie mit einer Reduzierung der Anlagenzahl verbunden ist. 
Dies kann die Kollisionsgefahr senken und weitere Untersuchungen entbehrlich machen. 
Die zu leistenden Ersatzzahlungen zur Kompensation des Landschaftsbildes werden im Erlass 
zum Natur- und Artenschutz spezifisch für ein Repowering vorgegeben (MUEEF RLP 2020: 
3). Hierbei wird die Höhe der Ersatzzahlung durch den hinzukommenden Höhenunterschied 
zwischen Alt- und Neuanlage festgelegt. 
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Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.12 Saarland 
Ein Windenergieerlass für das Bundesland Saarland existiert bisher nicht. Jedoch hat Frank
reich einen Windenergieerlass veröffentlicht, um die Genehmigung von WEA in deutsch-fran
zösischen Grenzgebieten (Launstroff, Waldwisse) zu regeln (Präfekt des Departements Mo
selle 2014). Auf das Thema Repowering wird jedoch nicht eingegangen. Regelungen oder 
Genehmigungserleichterungen sind dort nicht festgelegt. 
Saarland hat zusätzlich einen Leitfaden Windenergie im Jahr 2012 veröffentlicht (MWAEV 
2012: 6). Hier wird eine sehr präzise Definition des Repowerings angegeben und explizit von 
einem Ersatz vieler kleiner Altanlagen durch wenige, leistungsstarke neue WEA am gleichen 
Standort gesprochen. In den textlichen Festlegungen des LEP Saarland vom 13. Juli 2004 
werden keine speziellen Vorranggebiete für Repowering ausgeschrieben (MU Saarland 2004). 
Weitere artenschutz- bzw. genehmigungsrechtliche Vorgaben oder Erleichterungen wurden 
für das Bundesland Saarland nicht festgesetzt. Zu Ersatzzahlungen in Bezug auf die Kompen
sation des Landschaftsbildes werden keine Aussagen getroffen. 
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.13 Sachsen 
In Sachsen wird die Windenergienutzung durch festgelegte Vorrang- und Eignungsgebiete in 
den Regionalplänen der vier Planungsregionen gesteuert (SMI & SMWA 2015). Es können 
spezielle Vorranggebiete für Repowering ausgewiesen werden. Diese sollen einen Anreiz für 
den Rückbau von WEA an besonders konfliktreichen Standorten und die Möglichkeit eines 
Neubaus an geeigneteren Standorten bieten. Eine Errichtung von WEA innerhalb der so aus
gewiesenen Vorranggebiete ist demnach nur zulässig, wenn an anderer Stelle eine WEA au
ßerhalb der festgelegten Vorrang- und Eignungsgebiete zurückgebaut wird (SMI 2013: 146). 
Nach SMI & SMUL (2011: 8) liegt ein Repowering auch dann vor, wenn eine Windenergiean
lage an anderer Stelle im selben oder einem angrenzenden Landkreis ersetzt wird. 
Repowering ist ausschließlich innerhalb von Vorranggebieten zulässig. Altstandorte außerhalb 
von Vorranggebieten haben lediglich passiven Bestandsschutz. Der Bestandsschutz umfasst 
keine baurechtlich relevanten Veränderungen, worunter auch das Repowering der WEA fällt.  
Windenergie-spezifische artenschutzfachliche Leitfäden, Handreichungen oder ähnliches lie
gen für Sachsen noch nicht vor, werden jedoch aktuell durch das Sächsische Staatsministe
rium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) erarbeitet. Zusätzlich zu 
allgemeinen Hinweisen zur artenschutzrechtlichen Prüfung auf der Website des Freistaats 
Sachsen (https://www.natur.sachsen.de/arbeitshilfen-artenschutz-20609.html) wird die An
wendung der Abstandsempfehlungen des „Helgoländer Papiers“ empfohlen (schriftl. Mitteilung 
des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie). 
Anmerkung 
Im "Leitfaden Vogelschutz an Windenergieanlagen im Freistaat Sachsen, Stand 3. November 
2022“ (SMEKUL (Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft) 
2022) wird in Kapitel 8 eine Vollzugshilfe für die Umsetzung des § 45c BNatSchG in Sachsen 
gegeben; inhaltlich wird im Wesentlichen die Vorgehensweise gemäß des § 45c BNatSchG 
wieder gegeben; der Untersuchungsumfang ändert sich nicht, es gibt Hinweise zur Bewertung 
und zur Ausnahme (Stand Juli 2023).  
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3.14 Sachsen-Anhalt 
Für das Land Sachsen-Anhalt ist kein Windenergieerlass veröffentlicht. Genehmigungsrecht
liche Sonderregelungen bestehen für Repowering-Vorhaben daher nicht.  
Jedoch geht der artenschutzrechtliche Leitfaden in Bezug auf Vogel- und Fledermauserfas
sungen auf das Thema Repowering ein. Als Bearbeitungsgebiet für die Raumnutzungsanalyse 
von Vögeln gelten die gleichen Vorgaben wie für eine Neuplanung von WEA (MULESA 2018: 
37). Auch der Untersuchungsumfang für Fledermäuse ändert sich nicht. Eine Gondelerfassung 
an den Altanlagen ist verpflichtend durchzuführen (MULESA 2018: 43). Dabei ist beim 
Repowering von ein bis fünf WEA an mindestens zwei eine Gondelerfassung vorzunehmen. 
Für darüberhinausgehende Planungen ist eine zusätzliche Gondelerfassung an einer WEA für 
jeweils ein bis vier weitere geplante WEA erforderlich. Findet ein Standortwechsel von mehr 
als 60 m statt, ist eine Schlagopfersuche an den betroffenen WEA sowie jeweils einer umlie
genden WEA unumgänglich. 
Dem LEP können planungsrechtliche Vorgaben entnommen werden. Die Umsetzung eines 
Repowering-Vorhabens ist hier nur in „Vorranggebieten mit Wirkung von Eignungsgebieten“ 
sowie in „Eignungsgebieten für die Nutzung von Windenergie“ zulässig (Regierung Sachsen-
Anhalt 2010: 63). Repowering wird in diesem Fall als Werkzeug für eine raumordnerische 
„Landschaftsbereinigung“ („Aufräumen der Landschaft)“ verstanden: Altanlagen in Streulage 
sind durch WEA in Vorrang- und Eignungsgebieten zu ersetzen. Das Landschaftsbild wird 
verbessert und die belastenden Wirkungen werden vermindert. Voraussetzung hierfür ist die 
Verringerung der Altanlagen um mind. die Hälfte der Standorte sowie der verbindliche Rück
bau aller zu ersetzenden WEA. Stilllegung und Rückbau der Altanlagen ist spätestens bis zur 
Inbetriebnahme der neuen WEA zu verwirklichen. 
Über die Höhe der Ersatzzahlungen zur Kompensation des Landschaftsbildes bei 
Repowering-Vorhaben werden in den Hinweispapieren und Leitfäden keine Angaben ge
macht. 
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.15 Schleswig-Holstein 
In Schleswig-Holstein gibt es den Landesentwicklungsplan (LEP) als landesweiten Raumord
nungsplan und Regionalpläne für die drei verschiedenen Planungsräume. 
Allerdings wurde eine Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans 2010 zum Kapitel 
3.5.2 (Windenergie an Land) von der Landesplanungsbehörde in einem eigenständigen Ver
fahren durchgeführt (LEP-Teilfortschreibung-VO) (MILI SH 2020b). Im Zusammenhang mit der 
Teilfortschreibung des LEP und der Teilaufstellung der Regionalpläne I, II und III hat die Lan
desplanungsbehörde ein Repowering-Konzept entwickelt, in dem die Zielsetzungen zum Um
gang mit dem Altanlagenbestand formuliert sind (siehe unten). 
In Schleswig-Holstein sind im Rahmen der Regionalplanung Wind (abgeschlossen im Dezem
ber 2020) neben den „normalen“ Vorranggebieten gesonderte „Vorranggebiete für 
Repowering“ ausgewiesen; von insgesamt 354 Vorranggebieten (1,98 % der Landesfläche) 
sind 43 als Vorranggebiete für Repowering ausgewiesen (0,2 % der Landesfläche). In diesen 
Vorranggebieten für Repowering sollen WEA repowert werden, welche im Rahmen des Neu
zuschnitts der Regionalplanung Wind außerhalb der aktuell ausgewiesenen Vorranggebiete 
zu liegen kamen. 
Das Repowering-Konzept ist im Gesamträumlichen Plankonzept zur Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsplanes (LEP) 2010 (Kapitel 3.5.2), sowie zur Teilaufstellung der Regio
nalpläne für den Planungsraum I (Kapitel 5.8), den Planungsraum II (Kapitel 5.7), und den 
Planungsraum III (Kapitel 5.7) in Schleswig-Holstein. (Windenergie an Land), 29. Dezember 
2020 wiedergegeben (MILI SH 2020a). Hier bedeutet Repowering „…die Ersetzung kleinerer, 
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älterer WKA durch größere, leistungsstärkere WKA. Bei gleichbleibender oder sogar höherer 
Stromerzeugungsleistung kann die Gesamtanzahl der WKA in der Regel deutlich verringert 
werden. Mit einer Vorgabe in den Raumordnungsplänen, im Gegenzug für die Genehmigung 
eines Repoweringvorhabens an anderer Stelle Altanlagen abzubauen, wird eine stärkere Kon
zentration der WKA erreicht und (verstreut liegende) Altanlagen können von ungünstigen 
Standorten entfernt und damit Planfehler der Vergangenheit behoben werden. Die Gefahr ei
ner sog. „Verspargelung“ der Landschaft wird verringert.“  
Ein Repowering bzw. eine Errichtung von WEA außerhalb der ausgewiesenen Vorranggebiete 
ist ausgeschlossen; das wird auch damit begründet, dass auch die Rechtsprechung bestätigt, 
„…dass das berechtigte öffentliche Ziel, die Windenergienutzung zu kanalisieren und Fehlent
wicklungen entgegenzusteuern, nicht erreicht werden kann, wenn die Flächenauswahl anhand 
der vorhandenen WKA erfolgt.“  „Die Vorranggebiete Repowering sollen bewirken, dass ein 
Teil der Altanlagen vor Ablauf ihrer normalen Lebensdauer abgebaut und durch effizientere 
Anlagen an geeigneterer, anderer Stelle ersetzt werden kann. Dies dient der Entlastung des 
Landschaftsraumes. Gleichzeitig wird hiermit eine Effektivitätssteigerung bewirkt und dem In
teresse der Altanlagenbetreiber, zu repowern, Rechnung getragen. Den Altanlagenbetreibern 
wird die Möglichkeit gegeben, ihre Altanlagen durch effektivere und leistungsstärkere Anlagen 
zu ersetzen, obwohl die Anlagen außerhalb der Vorranggebiete Windenergie liegen.  
Es gelten weitere Grundsätze (MILI SH 2020a):  

• Für eine Nutzung der Vorranggebiete Repowering muss die Anzahl der abgebauten 
WKA mindestens doppelt so hoch sein wie die Anzahl der neu in den Vorranggebieten 
Repowering errichteten Anlagen (Eins für Zwei).  

• Die Reservierung der „Vorranggebiete Repowering“ wird befristet auf zehn Jahre. An
schließend erstreckt sich die Ausschlusswirkung auch auf die Gebiete oder die Teile 
der Gebiete, die nicht für ein Repowering genutzt werden. Die Befristung der Reser
vierung soll einen Anreiz setzen, die Gebiete tatsächlich zu nutzen. 

Im entsprechenden Gesamträumlichen Plankonzept (s. oben) werden weitere Aspekte des 
Repowering-Konzepts (Flächenauswahl etc.) beschrieben.  
Aspekte des Artenschutzes werden beim Repowering nicht gesondert betrachtet; vielmehr 
sind Repowering-Vorhaben wie Neugenehmigungen zu behandeln, wie in den einschlägigen 
Leitfäden des Landes (LANU 2008; MELUR & LLUR 2016) aufgeführt; auch die neue Arbeits
hilfe ((MELUND & LLUR 2021) Entwurf, Stand April 2021) berücksichtigt Repowering nicht.  
Was die Ausgleichsberechnung je zu errichtender WEA angeht, so berechnet derzeit nach 
dem, gültigen Erlass den Ausgleich für die alte Bestands-WEA und zieht diesen vom Aus
gleichsbedarf für die neuen WEA ab; Voraussetzung dazu ist, dass Kompensationsmaßnah
men für die Alt-WEA auch vollständig umgesetzt sind oder noch umgesetzt werden können. 
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.16 Thüringen 
Im Windenergieerlass von Thüringen wird das Thema Repowering nicht behandelt. Regelun
gen oder Hinweise zu Genehmigungen von Repowering-Vorhaben werden keine angegeben 
(TMIL 2016).  
In der „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Fledermausschutzes bei der Genehmigung von 
WEA“ wird die Übertragbarkeit von Ergebnissen vorheriger Untersuchungen auf das jeweilige 
Repowering-Vorhaben konkretisiert (ITN 2015: 20). Hierbei wird unterschieden, ob ein 
Repowering am gleichen Standort umgesetzt wird, oder weitere Flächen aufgrund von Stand
ortänderungen beansprucht werden. Keine Neuuntersuchungen von beispielsweise Fleder
mäusen sind bei Repowering-Vorhaben durchzuführen, wenn keine zusätzlichen Störwirkun
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gen oder der Verlust von Lebensstätten zu befürchten ist. Änderungen im Tötungsrisiko kön
nen durch Korrekturen der fledermausfreundlichen Betriebszeiten bewältigt werden. Für ein 
Repowering an geänderten Standorten gelten ggf. Einschränkungen bzgl. der Übertragbarkeit 
der Ergebnisse.  
Der „Avifaunistische Fachbeitrag zur Genehmigung von WEA in Thüringen“ konkretisiert die 
naturschutzfachlichen Vorgaben für Vögel zur Umsetzung des Artenschutzes bei Genehmi
gungsverfahren zur Errichtung und den Betrieb von WEA. Dabei werden Repowering Vorha
ben und die Neuerrichtung von WEA gleichgestellt (TLUG 2017: 4). Weitere Angaben zum 
Untersuchungsumfang bei Repowering werden nicht gemacht. 
In Thüringen ist ein Repowering-Vorhaben gem. LEP nur in speziellen Vorranggebieten 
„Repowering Windenergie“ zulässig (TMBLV 2014: 97). Diese Gebiete stehen jedoch nur bei 
vorherigem bzw. gleichzeitigem Abbau der Altanlagen außerhalb der Vorranggebiete zur Ver
fügung. Es geht also nicht nur um die Steigerung der Leistung von WEA, sondern auch um die 
Reduzierung der Beeinträchtigungen durch eine zunehmende Standortkonzentration und so
mit eine Ordnung bzw. aktive Verlagerung regionaler Windenergiestandorte. Es wird also wie 
in Sachsen-Anhalt eine planerische Neuordnung im Sinne der „Landschaftsbereinigung“ an
gestrebt. Als Voraussetzung wird für die Vorranggebiete „Repowering Windenergie“ eine deut
liche Überschreitung der durchschnittlich installierten Leistung pro WEA in Thüringen zum Zeit
punkt der Planung vorausgesetzt. 
Weitere Angaben zum Umgang mit Repowering insbesondere zur Festlegung von Ersatzzah
lungen im Rahmen der Kompensationspflicht des Landschaftsbildes werden nicht getroffen. 
Anmerkung 
In Bezug auf Repowering-Vorhaben liegen Stand Juli 2023 keine aktuelleren Aussagen / Re
gelungen vor.  

3.17 Fazit zur Länder-Übersicht  
Die Auswertung der fachlichen und gesetzlichen Grundlagen zum Repowering führte zu der 
Erkenntnis, dass es in den 16 Bundesländern deutliche Unterschiede gibt.  
Diese wurden in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben und in den Tabellen im Anhang 2 
und 3 nach Kategorien aufgelistet.  
Auf das novellierte BNatSchG bzw. die Verfahren nach § 6 WindBG wurden bisher nur in den 
Bundesländern Brandenburg, Hessen und Sachsen Hinweise in die Erlässe oder Leitfäden 
übernommen; in diesen wird in der Regel die Beachtung von § 45c BNatSchG empfohlen, 
ohne weitergehende Konzepte zum Repowering zu entwickeln.  
In Tabelle 8 im Anhang 2 wurden folgende Punkte zu planungsrechtlichen Vorgaben ausge
wertet:  

• Verfahrenserleichterung für Repowering:   
Wo angegeben, betrachten die Bundesländer im Rahmen von Repowering errichtete 
WEA wie Neu-Genehmigungen; in manchen Bundesländern werden hierzu keine An
gaben gemacht.  

• Planungsrecht/LEP:   
Für die meisten Bundesländer ist zwar das Planungsrecht häufig angepasst worden, 
und dieses regelt, ob Vorranggebiete, Eignungsgebiete oder andere ausgewiesen wer
den.   
Hessen hebt für Repowering-WEA die sog. „Mindestgeschwindigkeit“ auf;  
NRW betont die Erforderlichkeit eines Repowering-Konzepts;   
Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen weisen spezielle „Vorranggebiete für 
Repowering“ aus, in welchen WEA, welche aktuell außerhalb von Vorranggebieten ste
hen, repowert werden sollen (weitere Details s. oben).  
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• Umgang mit Altstandorten außerhalb von Eignungsgebieten:   
Es besteht in den meisten Bundesländern Bestandsschutz für die Zeit der Genehmi
gung bzw. die Laufzeit der WEA; WEA, welche außerhalb von Eignungs- oder Vor
ranggebieten stehen, dürfen in der Regel dort nicht repowert werden.  
In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Repowering außerhalb von Eignungsgebieten in 
Ausnahmefällen möglich (planerische Öffnungsklausel);   
in Niedersachsen ebenfalls, wenn der Standort „raumverträglich“ ist.   
In Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen sind die Vorranggebiete für 
Repowering für das Repowern solcher WEA vorgesehen, welche außerhalb von aktu
ellen Vorranggebieten stehen.   

• Spezielle Vorranggebiete für Repowering / Repowering an anderen Standorten:  
s. voriger Punkt, in den meisten Bundesländern nicht angewendet.   
Brandenburg betont, das bei der Ausweisung neuer Eignungsgebiete Repowering-In
teressen berücksichtigt werden sollen;   
Niedersachsen stellt die Möglichkeit in Aussicht, Vorranggebiete für Repowering im 
LROP auszuweisen, Nordrhein-Westfalen tut dies im Rahmen von Flächennutzungs
plänen (Details s. oben).   
Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen weisen Vorranggebiete für Repowering 
aus (Details s. oben). 

In Tabelle 9 im Anhang 3 wurden Punkte zu folgenden artenschutzrechtlichen Fragestellungen 
ausgewertet:  

• Artenschutzvorgaben beim Repowering:   
Für die meisten Bundesländer gibt es beim Repowering von WEA keine „Erleichterun
gen“ bei den Artenschutzvorgaben / Untersuchungskonzepten. Ausnahmen sind häufig 
Fledermäuse: wenn Untersuchungen an Bestands-WEA durchgeführt worden sind, 
lassen viele Bundesländer diese als repräsentativ auch für die neuen WEA zu.   
Nordrhein-Westfalen öffnet die Option, dass, wenn eine Vorprüfung keine neuen arten
schutzrechtlichen Konflikte vermuten lässt, auf vertiefte Untersuchungen verzichtet 
werden kann.   
Rheinland-Pfalz geht hier einen Schritt weiter: wenn erkennbar ist, dass artenschutz
rechtliche Konflikte durch die neuen WEA vermindert werden (z. B. höherer unterer 
Rotordurchgang, Verringerung der WEA-Anzahl), dann kann auf neue Untersuchun
gen verzichtet werden.  

• Planerische Neuordnung zum Schutz des Landschaftsbildes:   
Die meisten Bundesländer betonen, dass es gewollt ist, Windenergie in Vorrang- oder 
Eignungsgebieten zu bündeln. Nur wenige Länder bieten hierzu aber Sonderkonditio
nen an, wie z.B. Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen. Niedersachsen und Nord
rhein-Westfalen eröffnen entsprechende Möglichkeiten, ohne dass es in klaren Rege
lungen wiedergegeben ist. Hessen und Rheinland-Pfalz hingegen bevorzugen die Um
setzung von Repowering an den bewährten Altstandorten. 

• Ersatzzahlungen Landschaftsbild:   
In den meisten Bundesländern wurden hierzu keine Regelungen gefunden. Bayern, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
verrechnen die Ausgleichszahlungen zum Landschaftsbild (zu Details s. oben). 

• Bewertung Signifikanz / Tötungsrisiko:   
Die meisten Bundesländern treffen hier keine Regelungen.   
In Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen wird das Repowering mit der Vorbelastung 
zusammen bewertet, ob eine Erhöhung oder Verminderung des Tötungsrisikos durch 
das Repowering gegenüber dem Ausgangszustand erfolgt.  

Hiermit ist ein erster Überblick aus der Recherche der 16 Bundesländer gegeben.  
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Anhang 2: Übersicht über fachliche und gesetzliche Grundlagen der Bundesländer zum Repowering I 
Tabelle 8: Übersicht über die fachlichen und gesetzlichen Grundlagen der Bundesländer zum Repowering – Hier: Planungsrechtliche Vorgaben und Umgang mit 

Altstandorten 

Bundesland Verfahrenserleichterung für 
Repowering 

Planungsrecht/ 
LEP 

Umgang mit Altstandorten au
ßerhalb von Eignungsgebieten 

Spezielle Vorranggebieten für 
Repowering / Repowering an an

deren Standorten 

Baden-Württem
berg 

Neuerrichtung nach § 4 BImSchG 
(Änderungen sind derart prägend, 
dass die gesamte Anlage als eine 
neue Anlage qualifiziert werden 
muss, z.B. durch den Austausch 
des wesentlichen Kerns der beste
henden Anlage. Dies trifft in der 
Regel auch beim sog. Repowering 
zu) 

Für Windkraft allgemein: über Regi
onalpläne gesteuert, seit geänder
tem Landesplanungsgesetz vom 
22. Mai 2012 nur noch Ausweisung 
von Vorranggebieten möglich  
(https://wm.baden-wuerttem
berg.de/de/bauen/landes-und-regi
onalplanung/windkraft/, zuletzt auf
gerufen am 05.05.2021) 

keine Information bzw. keine Rege
lung  

keine Information bzw. keine Rege
lung 

Bayern keine Angaben zu vereinfachter 
Genehmigung .Die 10 H-Regelung 
gilt grundsätzlich auch für das 
Repowering von älteren WEA 

Für Windkraft allgemein: über Regi
onalpläne gesteuert, mind. Vor
ranggebiete, ergänzend Vorbe
haltsgebiete, Ausschlussgebiete, 
unbeplante Gebiete („weiße Flä
chen“) 

keine Information bzw. keine Rege
lung  

keine Information bzw. keine Rege
lung  

Berlin Einzelfallprüfung für jede WEA not
wendig 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

Brandenburg Neugenehmigung nach § 4 BIm
SchG 

Eignungsgebiete mit Ausschluss
wirkung werden in den Regio
nalplänen der Planungsregionen 
ausgewiesen 

Bestandsschutz über die gesamte 
Betriebsdauer, keine Repowering-
Möglichkeit am Altstandort 

keine Ausweisung von speziellen 
Vorranggebieten für Repowering 
 
Berücksichtigung von "Repowering-
Interessen" für WEA außerhalb von 
Eignungsgebieten bei der Auswei
sung neuer Eignungsgebiete 

Bremen keine Information bzw. keine Rege
lung 

 

Vorranggebiete für Windenergie 
werden im Flächennutzungsplan 
ausgewiesen 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bauen/landes-und-regionalplanung/windkraft/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bauen/landes-und-regionalplanung/windkraft/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bauen/landes-und-regionalplanung/windkraft/
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Anhang 3: Übersicht über fachliche und gesetzliche Grundlagen der Bundesländer zum Repowering II 
Tabelle 9: Übersicht über die fachlichen und gesetzlichen Grundlagen der Bundesländer zum Repowering – Hier: Artenschutz und Landschaftsbild 

 

Bundesland Artenschutzvorgaben beim 
Repowering 

Planerische Neuordnung zum 
Schutz des Landschaftsbildes 

Ersatzzahlungen  
Landschaftsbild 

Bewertung  
Signifikanz / Tötungsrisiko 

Baden-Württem
berg 

Für Fledermäuse (automatische 
Dauererfassungen) wird im Falle 
von Erweiterungen bestehender 
Windparks und bei Repowering-
Vorhaben die Beprobung im Regel
fall an bestehenden WEA durchge
führt. 

keine Information bzw. keine Rege
lung  

keine Information bzw. keine Rege
lung  

keine Information bzw. keine Rege
lung  

Bayern Für Fledermäuse: 
Erfassung der Fledermausaktivität 
auf Höhe der bereits vorhandenen 
Gondel 
Aktivitätserfassung an der Gondel 
bereits als Voruntersuchung an 
schon bestehender WEA 
🡪 Ableitung eines Betriebsalgorith
mus im ersten Betriebsjahr für die 
folgende (größere) Anlage 

Anreiz wird geschaffen über die 
Reduzierung der abschließend er
rechneten Ersatzzahlung um die 
Hälfte bei Umsetzung von 
Repowering in Vorranggebieten 

a) bis max. 10 % Erhöhung der bis
herigen WEA: Ersatzzahlung ent
fällt  
b) bei > 10 %: Ersatzzahlung (nur 
Erhöhung der WEA relevant) 
Im Vorranggebiet: Reduzierung der 
abschließend errechneten Ersatz
zahlung um 50 % 

keine Information bzw. keine Rege
lung  

Berlin keine Information bzw. keine Rege
lung 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

keine Information bzw. keine Rege
lung 

Brandenburg Keine abweichenden Regelungen 
für Repowering-Vorhaben: 
Für Fledermäuse können Untersu
chungen im Gondelbereich u. U. an 
bestehenden WEA in der Nähe 
durchgeführt werden 

Konzentration durch optimale Aus
nutzung der Eignungsgebiete um 
Eingriff in das Landschaftsbild zu 
minimieren 

Rückbau vorhandener WEA kann 
anerkannt werden, wenn für diese 
keine Rückbauverpflichtung be
steht und eine Ersatzzahlung für 
die Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes durch diese erfolgt ist 
🡪 Höhendifferenz der neuen und 
alten Anlage als Grundlage für 
Festsetzung der Ersatzzahlungen 

keine Information bzw. keine Rege
lung  


